
Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Aspang-Markt

31802

Neunkirchen

1

19001

Aspang-Markt: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Osten (ÖBB-Trasse)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Bad Erlach

32306

Wiener Neustadt (Land)

1

19002

Erlach: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden

Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Bad Erlach

32306

Wiener Neustadt (Land)

2

19003

Ziegelöfen: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen und Osten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Bad Schönau

32302

Wiener Neustadt (Land)

1

19004

Bad Schönau: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden

Freihaltung der Geländekuppe

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Kurort, Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Grünstruktur von regionaler Bedeutung - Schlattenbach

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Bromberg

32325

Wiener Neustadt (Land)

1

19005

Bromberg: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Bromberg

32325

Wiener Neustadt (Land)

2

19006

Hofstätten: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Bürg-Vöstenhof

31842

Neunkirchen

1

19111

Vöstenhof: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Südosten und Südwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Park bei der Burg Feistritz

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Feistritz am Wechsel

31809

Neunkirchen

1

19008

Feistritz: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Burg Feistritz

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Feistritz am Wechsel

31809

Neunkirchen

3

19009

Feistritz: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden an der L134

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Feistritz am Wechsel

31809

Neunkirchen

2

19010

Feistritz, westlich von Thurnhof: bestehende Grenze der Baulandwidmung für das Bauland an der Gemeindegrenze zu Kirchberg

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 3

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Feistritz am Wechsel

31809

Neunkirchen

4

19011

Grottendorf, Bauland an der B54: bestehende Grenze der Baulandwidmung

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Feistritz am Wechsel

31809

Neunkirchen

5

19110

Au Richtung Karlhof: bestehende Grenze der Baulandwidmung für das Bauland an der Gemeindegrenze zu Kirchberg

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Feistritz am Wechsel

31809

Neunkirchen

6

19117

Baulandsplitter zwischen Thurnhof und Au an der Gemeindegrenze zu Kirchberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Gloggnitz

31810

Neunkirchen

2

19012

Aue: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden

Exponierte, steile Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Gloggnitz

31810

Neunkirchen

1

19013

Salloder: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft), isolierte Lage, gewachsener Bauernort

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung - Wandergebiet

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Gloggnitz

31810

Neunkirchen

3

19014

Eichberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft), isolierte Lage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Grafenbach-St. Valentin

31811

Neunkirchen

1

19015

Penk: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden und Osten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Grimmenstein

31812

Neunkirchen

1

19016

Grimmenstein - Hochegg: bestehende Grenze der Baulandwidmung an der Straße nach Hochegg

Exponierte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Grimmenstein

31812

Neunkirchen

2

19017

Grimmenstein: bestehende Grenze der Baulandwidmung an der B54

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Lärmimmission durch die Bundesstraße B54

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Grünbach am Schneeberg

31813

Neunkirchen

1

19018

Neusiedl: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden

Sanfte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 2

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Grünbach am Schneeberg

31813

Neunkirchen

2

19019

Lupard: bestehende Grenzen der Baulandwidmungen

Exponierte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Grünbach am Schneeberg

31813

Neunkirchen

3

19020

Unter der Wand: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Exponierte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 2

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Grünbach am Schneeberg

31813

Neunkirchen

4

19021

Am Segen Gottes: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Exponierte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Grünbach am Schneeberg

31813

Neunkirchen

5

19022

Am Richardschacht: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Exponierte Hanglage, Standort für die Gewinnung mineralischer Rohstoffe

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Hochwolkersdorf

32310

Wiener Neustadt (Land)

2

19023

Hochwolkersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Südwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Hochwolkersdorf

32310

Wiener Neustadt (Land)

3

19024

Hochwolkersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Südosten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Hochwolkersdorf

32310

Wiener Neustadt (Land)

4

19025

Hochwolkersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten und Norden

Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 2

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Hochwolkersdorf

32310

Wiener Neustadt (Land)

1

19026

Hollerberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Freihaltung der überörtlichen Verkehrsverbindung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Höflein an der Hohen Wand

31849

Neunkirchen

1

19027

Unterhöflein: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung (Kirchbüchl)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Freihaltung der Sichtbeziehung zur Wallfahrtskirche

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Höflein an der Hohen Wand

31849

Neunkirchen

2

19028

Zweiersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft), Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Höflein an der Hohen Wand

31849

Neunkirchen

3

19029

Oberhöflein: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten

Erhaltung des Landschaftsbildes (Terrassen)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Hollenthon

32312

Wiener Neustadt (Land)

1

19030

Hollenthon: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Nordosten

Freihaltung der Geländekuppe

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Hollenthon

32312

Wiener Neustadt (Land)

2

19031

Hollenthon: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Hollenthon

32312

Wiener Neustadt (Land)

3

19032

Hollenthon: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten

Freihaltung der Geländekuppe

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Katzelsdorf

32313

Wiener Neustadt (Land)

1

19033

Katzelsdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten

Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Katzelsdorf

32313

Wiener Neustadt (Land)

2

19034

Eichbüchl: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten

Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Schloss Eichbüchl

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Katzelsdorf

32313

Wiener Neustadt (Land)

3

19035

Eichbüchl: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden und Südosten

Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Kirchberg am Wechsel

31814

Neunkirchen

1

19036

Kirchberg am Wechsel: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden des Hauptortes

Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Kirchberg am Wechsel

31814

Neunkirchen

2

19037

Friedersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen

Exponierte, steile Hanglage, Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft, Obstbaumwiesen)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 3

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Kirchberg am Wechsel

31814

Neunkirchen

3

19038

Kirchberg - Feistritz: bestehende Grenzen der Baulandwidmungen dreier einzelner Baulandsplitter entlang der Straße in Richtung Feistritz

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Kirchschlag in der Buckligen Welt

32314

Wiener Neustadt (Land)

1

19039

Ungerbach: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Krumbach

32315

Wiener Neustadt (Land)

1

19040

Krumbach: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden

Freihaltung des Hanges

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Krumbach

32315

Wiener Neustadt (Land)

2

19041

Krumbach: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten

Freihaltung der Sichtbeziehung zum Kappellenhügel

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Krumbach

32315

Wiener Neustadt (Land)

3

19042

Krumbach: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen

Sanfte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Krumbach

32315

Wiener Neustadt (Land)

4

19043

Ödhofen: bestehende Grenze der Baulandwidmung

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Lanzenkirchen

32316

Wiener Neustadt (Land)

1

19044

Frohsdorf: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Südosten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Lichtenegg

32317

Wiener Neustadt (Land)

1

19045

Lichtenegg: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Südwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Lichtenegg

32317

Wiener Neustadt (Land)

2

19046

Kaltenberg, Siedlungsteil nördlich von Maria Schnee: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden

Erhaltung des Landschaftsbildes

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Freihaltung der Sichtbeziehung zur Wallfahrtskirche

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Lichtenegg

32317

Wiener Neustadt (Land)

3

19115

Kaltenberg, Siedlungsteil südlich von Maria Schnee: bestehende bzw. teilweise erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Nordosten

Erhaltung des Landschaftsbildes

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Freihaltung der Sichtbeziehung zur Wallfahrtskirche

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Lichtenegg

32317

Wiener Neustadt (Land)

4

19047

Spratzau, Siedlungssplitter: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Isolierte Lage des Siedlungssplitters

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Mönichkirchen

31815

Neunkirchen

1

19048

Mönichkirchen: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Südosten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Neunkirchen

31818

Neunkirchen

1

19049

Neunkirchen: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten (gegen Loipersbach)

Erhaltung der Freiflächen Richtung Loipersbach

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Neunkirchen

31818

Neunkirchen

2

19050

Mollram: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Otterthal

31820

Neunkirchen

1

19051

Otterthal: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Payerbach

31821

Neunkirchen

1

19052

Payerbach: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreicher Übergangsbereich zum Wald)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Payerbach

31821

Neunkirchen

2

19053

Payerbach und Werning: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreicher Übergangsbereich zum Wald), exponierte Lage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Prigglitz

31825

Neunkirchen

1

19054

Prigglitz: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Südwesten

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiches Grünland)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Prigglitz

31825

Neunkirchen

2

19055

Ortsteil westlich von Prigglitz: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Osten

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiches Grünland)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiches Grünland)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Prigglitz

31825

Neunkirchen

3

19056

Auf der Wiese: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Puchberg am Schneeberg

31826

Neunkirchen

1

19057

Eichberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Puchberg am Schneeberg

31826

Neunkirchen

2

19058

Puchberg: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsrand gegen das Hengsttal

Sanfte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Puchberg am Schneeberg

31826

Neunkirchen

3

19059

Puchberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung am südlichen Ortsende (Sierningtal)

Steile Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Sicherung der landwirtschaftlichen Flächen

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Puchberg am Schneeberg

31826

Neunkirchen

5

19060

Schneebergdörfl: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden und Osten

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung - Wandergebiet

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Puchberg am Schneeberg

31826

Neunkirchen

7

19114

Mittering: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung

Streulage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiches Grünland)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Puchberg am Schneeberg

31826

Neunkirchen

4

19061

Sonnleiten: bestehende Grenze der Baulandwidmung

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 3

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Puchberg am Schneeberg

31826

Neunkirchen

6

19062

Hof, Prater: bestehende Grenzen der Baulandwidmungen

Streulage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiches Grünland)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Reichenau an der Rax

31829

Neunkirchen

1

19063

Hirschwang: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen

Hanglage, Übergang zum Wald

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Reichenau an der Rax

31829

Neunkirchen

2

19064

Edlach: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Reichenau an der Rax

31829

Neunkirchen

3

19065

Dörfl: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Reichenau an der Rax

31829

Neunkirchen

4

19066

Prein an der Rax: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Reichenau an der Rax

31829

Neunkirchen

5

19067

Reichenau: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden des Hauptortes

Strukturreiche Übergangszone zum Wald

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Reichenau an der Rax

31829

Neunkirchen

6

19068

Schneedörfl: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden, Osten und Süden

Strukturreiche Übergangszone zum Wald

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung 

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Reichenau an der Rax

31829

Neunkirchen

7

19069

Schneedörfl - Thalhof: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft), exponierte Lage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung 

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Reichenau an der Rax

31829

Neunkirchen

8

19070

Thalhof: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Exponierte Lage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung 

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Scheiblingkirchen-Thernberg

31832

Neunkirchen

3

19075

Gleißenfeld: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Nordosten

Erhaltung des Landschaftsbildes (exponierte Hanglage)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Scheiblingkirchen-Thernberg

31832

Neunkirchen

4

19076

Bauland an der Grenze nach Bromberg-Hofstätten: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden

Isolierte Lage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 2

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Scheiblingkirchen-Thernberg

31832

Neunkirchen

1

19077

Weingart: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Isolierte Lage, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 2

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Scheiblingkirchen-Thernberg

31832

Neunkirchen

2

19078

Unterbromberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Erhaltung des Landschaftsbildes (landwirtschaftliche Flächen)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Schottwien

31833

Neunkirchen

1

19079

Maria Schutz: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Freihaltung der Sichtbeziehung zur Wallfahrtskirche

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Schottwien

31833

Neunkirchen

3

19080

Himmelreich: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Osten

Exponierte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Schottwien

31833

Neunkirchen

2

19081

Göstritz: bestehende Grenze der Baulandwidmung

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Schrattenbach

31834

Neunkirchen

1

19082

Rosenthal: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten

Geländestufe

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft, Obstbaumwiesen)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Schrattenbach

31834

Neunkirchen

2

19083

Hornungstal: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Schwarzau im Gebirge

31836

Neunkirchen

1

19084

Schwarzau im Gebirge: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Osten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Schwarzau im Gebirge

31836

Neunkirchen

2

19085

Schwarzau im Gebirge: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Westen

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Schwarzenbach

32326

Wiener Neustadt (Land)

1

19086

Schwarzenbach: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Norden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Seebenstein

31837

Neunkirchen

1

19087

Seebenstein: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Süden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

St. Corona am Wechsel

31830

Neunkirchen

1

19071

St. Corona: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten und Westen

Sehr exponierte Hanglage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung der hochwertigen Böden, Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturiertes Gebiet, Hecken, Obstbäume)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

St. Egyden am Steinfeld

31831

Neunkirchen

1

19072

Saubersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

St. Egyden am Steinfeld

31831

Neunkirchen

2

19073

Saubersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Südosten

Vermeidung einer linienförmigen Entwicklung über den Verlauf der I. Wiener Hochquellenleitung

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige: 1

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

St. Egyden am Steinfeld

31831

Neunkirchen

3

19074

Föhrensiedlung: bestehende Grenze der Baulandwidmung

Isolierte Lage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung der strukturreichen Landschaft

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Ternitz

31839

Neunkirchen

1

19088

Flatz: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Westen und Norden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Ternitz

31839

Neunkirchen

2

19116

Flatz: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Erholungsnutzung

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Ternitz

31839

Neunkirchen

3

19089

Raglitz: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Strukturreicher Talraum, Bachlauf

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Ternitz

31839

Neunkirchen

4

19090

Sieding: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden und Nordwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Bachlauf, Ufergehölz

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Ternitz

31839

Neunkirchen

5

19091

St. Johann am Steinfelde: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen und Südwesten

Freihaltung des Talraums zwischen St. Johann und Sieding, Erhaltung der hochwertigen Böden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Strukturierte Landschaft (Auwiese, Streuobstwiesen, Hecken)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Ternitz

31839

Neunkirchen

6

19092

Pottschach: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Südwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Keine Baulandentwicklung über die Pitten

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Thomasberg

31840

Neunkirchen

1

19093

Olbersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Thomasberg

31840

Neunkirchen

2

19094

Olbersdorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Lärmimmission durch die Autobahn A2

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Walpersbach

32333

Wiener Neustadt (Land)

1

19095

Schleinz: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Westen und Süden

Strukturreiche Übergangszone zum Wald, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Walpersbach

32333

Wiener Neustadt (Land)

2

19096

Walpersbach: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Südwesten und Süden

Strukturreiche Übergangszone zum Wald

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (Obstbaumwiesen, geschlossene landwirtschaftliche Flächen)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Warth

31843

Neunkirchen

1

19097

Palm: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden

Isolierte Lage

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Strukturreiche Bachniederung

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Warth

31843

Neunkirchen

2

19098

Kirchau: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Überflutungsbereich

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Wiesmath

32335

Wiener Neustadt (Land)

1

19099

Annaberg: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Süden und Osten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Freihaltung der Sichtbeziehung zur Wehrkirche

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Wiesmath

32335

Wiener Neustadt (Land)

2

19100

Wiesmath: erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Norden

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

Freihaltung der Sichtbeziehung zur Wehrkirche

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Wiesmath

32335

Wiener Neustadt (Land)

3

19101

Wiesmath: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Westen

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Wiesmath

32335

Wiener Neustadt (Land)

4

19102

Wiesmath: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Südwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Wiesmath

32335

Wiener Neustadt (Land)

5

19103

Wiesmath: erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Südosten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung des Landschaftsbildes (strukturreiche Landschaft)

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Willendorf

31845

Neunkirchen

1

19104

Dörfles: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Willendorf

31845

Neunkirchen

2

19105

Willendorf: bestehende Grenze der Baulandwidmung im Nordosten

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Würflach

31847

Neunkirchen

1

19106

Würflach: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Nordwesten

Strukturreiche Übergangszone zum Wald

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 18/2025

Region: PGNR
1)

:

Gemeindename: Bezirk:

SGNR
2)

:

SGVOID
3)

:

Art der Siedlungsgrenze: Anzahl flächige:

Raumdefinition:

1. Berücksichtigung naturschutzrelevanter Grundlagen:

Anmerkung:

2. Sicherung überörtlich bedeutsamer Grünraumstrukturen:

Anmerkung:

3. Siedlungs- und Ortsentwicklung:

         Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen Siedlungskörper und der freien Landschaft

Anmerkung:

Siedlungsgrenzdatenblatt

Raum Neunkirchen-Bucklige Welt

Würflach

31847

Neunkirchen

2

19107

Würflach: bestehende bzw. erweiterte Grenze der Baulandwidmung im Südosten

Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen

linear flächig

Natura 2000 - Flora Fauna Habitat

Natura 2000 - Vogelschutzgebiet

Nationalpark

Naturschutzgebiet

Landschaftsschutzgebiet

Ramsargebiet

Naturpark

Naturdenkmal

Biosphärenpark Wienerwald

Erhaltenswerter Landschaftsteil

Uferzone

Argrarischer Schwerpunktraum

Pflege- bzw. Kernzone des Biosphärenparks Wienerwald

Wildtierkorridor bzw. Grünbrücke

Fließgewässer bzw. stehendes Gewässer mitsamt der uferbegleitenden Vegetationsstreifen

Schaffung von kompakten Siedlungskörpern / Forcierung der Innenentwicklung des Ortes / 

Konzentration der räumlichen Entwicklung auf den Hauptort

Vermeidung des Zusammenwachsens von Ortschaften

Vermeidung einer linienförmigen Siedlungsentwicklung

Vermeidung räumlicher Nutzungskonflikte durch betriebliche Emissionen (Staub, Lärm, Erschütterungen, Geruch, etc.)

Markante Geländeausprägung (Kanten, Gräben, Hänge, etc.)

Freihaltung der Hanglage vor Bebauung

Freihaltung der Waldrandzone

 1) Gemeindekennziffer

 2) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Verordnung

 3) Nr. der Siedlungsgrenze lt. Geodaten Seite 1 von 2 Stand: Jänner 2025



Regionales Raumordnungsprogramm Raum Neunkirchen-Bucklige Welt, LGBI. Nr. 17/2025

4. Sicherung touristischer Nutzung und Naherholung:

Anmerkung:

5. Berücksichtigung des umliegenden Gefahrenpotentials:

Anmerkung:

6. Sicherung von technischen Infrastrukturen und Planungen:

Anmerkung:

7. Berücksichtigung weiterer überörtlich bedeutsamer Planungen:

Anmerkung:

(Über)regional touristisch genutzte Bereiche, Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten

(Über)regional bedeutsame landschaftsgebundene Erholungsgebiete und Parkanlagen

SEVESO Betrieb

Hochwassergefährdung HQ 100

Hangwasser

Überörtliches Straßennetz (hochrangige Straße, Umfahrungsstraße, etc.)

Eisenbahntrasse

Flugplatz (inkl. Sicherheitszone)

Erdöl- oder Gasleitung

Hochspannungsleitung (ab 110kV)

Retentions-/Rückhaltebecken

Korridor-/Freihalteplanung für ein technisches Infrastrukturprojekt

Militärische Anlage

Militärische Tiefflugschneise

Wasserschutz- bzw. -schongebiet

Ungenügende Tragfähigkeit des umliegenden Untergrundes (Rutsch- und Sturzprozesse)

Wildbach- oder lawinengefährderter Bereich

Seite 2 von 2 Stand: Jänner 2025


